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Vernehmlassung des SGB
zur Verordnung uber die Begrenzung
der Zahl der erwerbstidtigen Auslander

Sehr geehrter Herr Bundespréasident

Wir kommen zurick auf die Aussprache vom 23. August 1982 unter lhrer
Leitung und danken lhnen, dass Sie uns Gelegenheit zur schriftlichen
Stellungnahme zur Weiterflihrung der genannten Verordnung geben.
Wir verweisen dabei auf unser Schreiben vom 2. Juli 1982, in welchem
wir unsere Haltung nach der Ablehnung des neuen Auslandergesetzes
darlegten und unsere Anregungen zur Revision dieser Verordnung unter-
breiteten. Wir stellen fest, dass der Bundesrat grundsatzlich unsere Auf-
fassung teilt, das Abstimmungsergebnis musse dahin interpretiert wer-
den, dass das Schweizervolk mehrheitlich eine noch striktere Stabilisie-
rung winsche, die ein weiteres Anwachsen der Auslanderzahlen verhin-
dert. Dies kann jedoch nicht ohne fuhlbare Eingriffe bei der Zahl der
Erwerbstatigen verwirklicht werden, insbesondere der Kategorien der
Saisonarbeiter und Grenzgéanger, die seit 1977 den grossten Zuwachs
aufweisen. Der SGB erwartet daher konkrete Beschliisse des Bundes-
rates, die zu einer Bestandesreduktion fuhren. Die von |hnen in Aussicht
genommenen Massnahmen erscheinen uns dazu nicht zu gentgen.
Andererseits stehen fur uns die menschlichen Lebensbedingungen der
auslandischen Arbeitnehmer weiterhin im Vordergrund. Wir erwarten
daher, dass konkrete Verbesserungen — wie sie im Gesetzesentwurf ent-
halten waren — nunmehr auf dem Verordnungsweg verwirklicht werden
kéonnen, namentlich was die Verkurzung der Umwandlungsfrist fur Sai-
sonarbeiter und den rascheren Familiennachzug fir Jahresaufenthalter
betrifft. Wir halten Verbesserungen auf diesem Gebiet im Hinblick auf
eine ausgewogene Politik als dringend notwendig und bitten daher den
Bundesrat, die beabsichtigte unveranderte materielle Weiterfuhrung der
Verordnung in diesen Punkten nochmals zu Gberprufen. Zumindest muss
jedoch eine unseres Erachtens missbrauchliche Praxis mancher Arbeit-
geber verhindert werden, welche dem Geist des Gesetzes widerspricht.
Wir bitten Sie darum um Priafung unserer folgenden Vorschlage zur
Umwandlungspraxis fir Saisonarbeiter (Art. 2 der Verordnung des
EJPD).

Zu den einzelnen Vorschlagen des Bundesrates nehmen wir wie folgt
Stellung:

1. Jahresaufenthalter und Kurzaufenthalter

Wir konnen uns dem Vorschlag, diese Kontingente vorlaufig nur zur
Halfte freizugeben, anschliessen. Wir begrissen, dass damit angesichts
der herrschenden wirtschaftlichen Unsicherheit und der Anzeichen fur
eine weitere Verschlechterung eine mogliche Kiirzung dieser Kontingen-
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te im nachsten Frihjahr in Aussicht genommen wird. Eine Herabsetzung
der Kontingente sollte aber nicht nur fiir den Fall in Aussicht genommen
werden, dass die Zahl der Voll- und Teilarbeitslosen weiter ansteigt.
Auch bei einer eventuellen konjunkturellen Verbesserung, ja gerade in
diesem Falle, darf nicht eine erneute Zunahme der auslandischen Er-
werbstatigen zugelassen werden. Nur so kann eine striktere Stabilisie-
rung erreicht werden.

In der gegenwartigen Wirtschaftslage erscheint uns eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Behorden und Sozialpartnern zur laufenden Beur-
teilung der Entwicklung nicht nur auf nationaler, sondern auch auf
kantonaler Ebene sinnvoll zu sein.

Wir wiirden es daher begriissen, wenn die Bundesbehorden die Kantone
dazu auffordern, tberall tripartite Kommissionen zu schaffen, welche
sich mit der Zulassungspolitik fir alle Kategorien auslandischer Arbeit-
nehmer befassen und in denen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber
der wichtigsten betroffenen Branchen vertreten sind.

Unseres Wissens bestehen bisher vorwiegend Kommissionen, deren
Kompetenz sich lediglich auf ein Teilgebiet — vor allem die Zuteilung der
Saisonniers — erstreckt, oder es finden nur gelegentliche Konsultationen
statt. Eine institutionalisierte Mitsprache der Sozialpartner in den Kan-
tonen ware deshalb gerade in der gegenwartigen Situation ein nutzliches
Fihrungsinstrument.

2. Saisonarbeiter

Hier erscheint uns der Vorschlag, lediglich eine Reserve von 10 Prozent
zuriickzustellen, vollig ungeniigend. In Wirklichkeit haben manche Kan-
tone angesichts eines gewissen Riickganges in der Bauwirtschaft schon
im laufenden Jahr die Kontingente nicht mehr voll ausgeschopft. Eine
feste Reduktion des Saisonarbeiterkontingentes auf eine Zahl, die deut-
lich unter 100000 liegt, ist deshalb sowohl wirtschaftlich tragbar, als
auch politisch unumganglich.

Wir verweisen darauf, dass der SGB nach der Rezession der Jahre
1975/76 die Festschreibung auf dem damaligen Stand von 60 000 Sai-
sonarbeitern verlangte. An dieser Forderung halten wir nach wie vor fest
und erwarten konkrete Massnahmen einer schrittweisen Verwirklichung.
Mit einer deutlichen Herabsetzung des Hochstbestandes kann der Bun-
desrat dem Volkswillen Rechnung tragen und eine effektive Stabilisie-
rung herbeifuhren.

Eine konsequentere Beachtung der Bestimmungen in Art. 11, Abs. 1 der
Verordnung, wonach Saisonbewilligungen nur fiir Betriebe und Stellen
mit eindeutig saisonalem Charakter erteilt werden dirften, wurde diese
Reduktion erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Kantone zur Schaffung
entsprechender Register anzuhalten, wie dies im abgelehnten Gesetzes-
text vorgesehen war.
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3. Grenzganger

Die Tatsache, dass die Grenzganger von der Kontingentierung ausge-
nommen sind, hat zu einem starken Anschwellen ihres Bestandes auf
nunmehr 110000 Erwerbstatige gefihrt. Es ist offensichtlich, dass die
der Kontingentierung unterliegenden Kategorien von Arbeitskraften (vor
allem Jahresaufenthalter, zum Teil aber auch Saisonarbeiter) teilweise
durch Grenzganger ersetzt und dadurch die Begrenzungsmassnahmen
umgangen wurden. Wir erinnern deshalb an unsere Vorschlage vom 2.
Juli und ersuchen Sie dringend, die Verordnung in dieser Hinsicht zu
erganzen. Es ist nach Meinung des SGB unerlasslich, dafur zu sorgen,
dass die Zahl der Grenzganger auf keinen Fall mehr Uber das erreichte
Mass hinaus ansteigt. In Kantonen, in denen bereits nachweisbare sozi-
ale Spannungen vorhanden sind (z. B. Tessin, Jura, Neuenburg), sind
Herabsetzungen notwendig.

4. Dauer der Saisonbewilligung

Zur lhrer Absicht, die Saisonbewilligung strikte auf die effektive Dauer
der Saison zu begrenzen (Art. 11, Abs. 2 der Verordnung), stellen wir
fest, dass dies dort gerechtfertigt ist, wo von einer festen Saisondauer
gesprochen werden kann und ein entsprechender Vertrag auf bestimmte
Zeit abgeschlossen wird. Dies trifft jedoch keineswegs auf alle Falle zu.
So betragt beispielsweise im Baugewerbe die normale Saisondauer 9
Monate, doch sind angesichts der unsicheren Auftragslage viele Unter-
nehmer dazu Gbergegangen, ihren Saisonarbeitern einen festen Vertrag
auf 4 Monate auszustellen, der dann je nach Entwicklung verlangert
wurde. Allenfalls hatte der Arbeitnehmer auch die Moglichkeit, durch
einen Stellenwechsel doch noch die Saison von 9 Monaten auszuschop-
fen. Effektiv handelt es sich um einen Vertrag auf bestimmte Zeit, der aber
nach 4 Monaten stillschweigend in ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis
Ubergeht. Ahnliche Praktiken stellen wir auch im Hotel- und Gast-
gewerbe fest.

Fiir die Bewilligungspraxis muss unseres Erachtens darauf abgestellt
werden, was der tatsachliche Sinn des Arbeitsvertrages ist, der nicht
unbedingt mit der anfanglich festgelegten festen Vertragsdauer identisch
sein muss. Wird die bisherige Praxis toleriert, so sind daher die Saison-
bewilligungen im Baugewerbe und Gastgewerbe weiterhin auf 9 Monate
auszustellen, damit fir Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Moglichkeit
einer Vertragsverlangerung bis zur vollen Saisondauer gewabhrleistet
bleibt. Um Missbrauchen vorzubeugen, fordern wir, dass Arbeitgebern,
die einen Saisonarbeiter fur kurze Zeit anfordern und nach wenigen
Monaten entlassen, der Ersatz durch einen neuen Saisonarbeiter oder
Kurzaufenthalter verweigert werden muss. Eine andere Regelung ware
unseres Erachtes nur dann sinnvoll, wenn alle Unternehmer verpflichtet
werden, fir ihre Saisonarbeiter Vertrage auf bestimmte Zeit auszustellen,
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wobei deren minimale Dauer nicht weniger als 6 Monate betragen diirfte.
Bei dieser Gelegenheit mochten wir Sie auf Umgehungen der Umwand-
lungsbestimmungen aufmerksam machen, die sich nach Klagen meh-
rerer unserer Mitgliedsgewerkschaften in letzter Zeit haufen. Manche
Arbeitgeber sind dazu ubergegangen, die Vertrage von Saisonarbeitern
nach zwei bis drei Saisons nicht mehr zu erneuern, um zu verhindern,
dass ein Umwandlungsanspruch entsteht. Der Grund dafir liegt einzig
und allein darin, dass diese Arbeitgeber eine Abwanderung ihrer Arbeit-
nehmer in andere Branchen mit hoheren Lohnen befurchten. Um solchen
Missbrauchen vorzubeugen, soliten mehrjahrige Saisonarbeiter die Prio-
ritat gegenlber erstmalig einreisenden Saisonarbeitern, aber auch ge-
geniber den im Gastgewerbe zunehmend beschaftigten Kurzaufenthal-
tern geniessen.

Wir bitten Sie ferner zu priifen, ob nicht in Art. 2 der Verordnung des
EJPD eine Harte- und Missbrauchsklausel eingefugt werden konnte, um
den Umwandlungsanspruch auch dann zu ermoglichen, wenn relativ
geringfiigige Licken vorhanden sind oder durch das missbrauchliche
Verhalten eines Arbeitgebers ein Unterbruch eingetreten ist.

5. Nicht kontingentierte Einreisen

Der Anteil der nicht unterstellten Personen an den Neu-Einreisen hat
tatsachlich stark zugenommen. Allerdings handelt es sich dabei in erster
Linie um menschliche Verpflichtungen, die sich aus dem Familiennach-
zug, humanitaren Ausnahmefallen und der Aufnahme von Fluchtlingen
ergeben. Wir vermogen die Konsequenzen der beabsichtigten strikteren
Handhabung der Artikel 2 und 3 der Verordnung nicht in allen Teilen zu
iiberblicken, bitten Sie aber, bei diesen Massnahmen den menschlichen
Aspekten der Betroffenen gentugend Aufmerksamkeit zu schenken. Der
SGB hat sich stets dafiir eingesetzt, dass die zur Stabilisierung notwen-
digen Einschrankungen unter Bericksichtigung dieser Kriterien durch-
zufiihren sind.

Grundsitzlich betonen wir nochmals, dass die Stabilisierung uber eine
Beschrankung der Zahl der erwerbstatigen Personen erreicht werden
muss und nicht durch eine Einschrankung bisheriger wohlerworbener
Rechte der ausldndischen Arbeitnehmer. Deshalb erwartet der SGB in
Abweichung von lhren Vorschlagen eine materielle Reduktion der
Héchstzahl der Saisonarbeiter und eine Unterstellung der Grenzganger
unter die Plafonierung als Sofortmassnahmen.

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Bundesprasident, sehr geehrter
Herr Bundesrat, unserer vorziiglichen Hochachtung.

Schweizerischer Gewerkschaftsbund
6. September 1982

290



	Vernehmlassung des SGB zur Verordnung über die Begrenzung der Zahl der erwerbstätigen Ausländer

